
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2000/11/8 9ObA197/00m
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.2000

Norm

ASVG §253b

KollV für Versicherungsangestellte im Innendienst §33 ABs7

Rechtssatz

Die vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer (§§ 253b, 270 ASVG) ist unter den in § 33 Abs 7 KVI

genannten "Anspruch auf eine Alterspension aus der Sozialversicherung" zu subsumieren (vergleiche hiezu auch 8 ObA

276/94).
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